
Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Handstichsägen

Gefahren für den Menschen
· Gefahr durch das sich bewegende Sägeblatt.
· Gefahr durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit).

Technische Schutzmaßnahmen
· Nur Sägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind.
· Nie mit demontiertem Stichsägetisch arbeiten.
· Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren.

Organisatorische Schutzmaßnahmen
· Jugendliche über 16 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und zu 

Ausbildungszwecken an Stichsägen arbeiten.
· Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten.
· Handmaschinen nicht mit laufendem Sägeblatt ablegen.
· Auf eine feste Auflage des Stichsägetischs auf dem Werkstück achten.
· Auf Ordnung und Sauberkeit achten.

Persönliche Schutzmaßnahmen
· Beim Umgang mit der Stichsäge müssen Gehörschutz und Sicherheitsschuhe getragen werden.

Bei Störungen ist die Maschine sofort stillzusetzen, zu sichern und der nächste Vorgesetzte zu 
benachrichtigen.

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort
· Selbstschutz beachten; Verletzte bergen.
· Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen. 
· Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen.
· Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.
· Ruhe bewahren!

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer:
Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

Reparaturen dürfen nur von hierzu beauftragten, fachkundigen und beauftragten Personen 
durchgeführt werden.
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Folgen der Nichtbeachtung 
Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.
Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird 
entsprechend geahndet.
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